
 

 

 

Steuerexperten sehen erst den Beginn von weiteren Erhöhungen:  
Neue Bodenrichtwerte zum 1. Januar torpedieren 
Planungssicherheit bei Übergaben! 

Die Veröffentlichung von Bodenrichtwerten durch die Gutachterausschüsse findet in 
regelmäßigen Abständen, alle zwei Jahre (Stichtag 31.12.) statt. Die Reformierung 
der Grundsteuer hat nun auch eine Änderung des Baugesetzes (BauGB) notwendig 
gemacht: Die Überarbeitung der Bodenrichtwerte findet weiterhin alle zwei Jahre 
statt, jedoch ist der Stichtag vom Ende eines (geraden Jahres) auf Anfang eines 
geraden Jahres verändert worden, also zum 01.01.2022. 

Die Gutachterausschüsse sind Anfang September angewiesen worden diese 
Änderung umzusetzen. Soweit Immobilieneigentümer nunmehr eine geordnete 
Nachfolge geplant haben und diese bis zum Ende des Jahres 2022 hatten umsetzen 
wollten, werden diese nunmehr gezwungen, dies bis zum Ende dieses Jahres 
umgesetzt zu haben. Soweit dieser Stichtag nicht eingehalten werden kann, wird 
dies sicherlich wieder zu einer Erhöhung der Immobilienpreise führen und damit zu 
einer höheren Schenkungsteuer. 

 
München, 5. Oktober 2021 - Im Normalfall verlangt die Übergabe einer Immobilie, im 
Schenkungsfall eine gut und langfristig abgestimmte Planung. Dabei sind vorgegebene 
Fristen, die bereits seit Jahrzehnten Bestand haben, eine wichtige Richtschnur. Ausgelöst 
durch die Änderung des Baugesetzbuchs und eine Anweisung aller Bayerischen 
Gutachterausschüsse wird dieser bewährte Rhythmus kurzfristig ausgesetzt. Die neue 
Veröffentlichung der Bodenrichtwerte durch die Gutachterausschüsse hat bereits zum 1. 
Januar 2022 zu erfolgen. Ein ganzes Jahr früher, als für Planungen vorgesehen war. 

Der Grund liegt in einer Gesetzesänderung des Baugesetzbuchs verbunden mit der 
Grundsteuerreform. In dieser Gesetzesänderung vom 14.06.2021 wurde der Wortlaut wie 
folgt geändert: Satz 5: Die Bodenrichtwerte sind jeweils zu Beginn jedes zweiten 
Kalenderjahres zu ermitteln.  

Nach der alten Regelung wäre das der 31.12.2022 gewesen, nach der neuen Regelung 
nunmehr der 01.01.2022. 
 

Warum ist das von großer Bedeutung?  
 

Das erläutert die Rechtsanwältin, Steuerberaterin Agnes Fischl-Obermayer (Foto): 
 
 „All jene Immobilienbesitzer, die sich jetzt mit der Übergabe einer Immobilie befasst haben 
oder aber gerade in einem Bewertungsprozess stecken, wurden mit der neuen Fristsetzung  



 

 
überrascht und vor vollendete Tatsachen gestellt. Aber eine solide Planung benötigt Zeit. Durch 
den vorgelegten Veröffentlichungszeitraum fehlt uns in der Planung ein ganzes Jahr!“  
  

Als Fachanwältin für Erbrecht in der ACCONSIS München stellt dieser neue Passus ihre 
Arbeit und die Arbeit der Immobilienexperten vor eine große Herausforderung. Denn die 
Auswirkungen sind klar: „Somit wird mitten in einer Übergabephase der Bodenrichtwert erhöht. 
Das führt zwangsläufig zu neuen Bewertungsgrundlagen für die Abgaben bei der Schenkung. 
Das kann zu empfindlichen Mehrkosten führen.“ 
  
Ein Rechenbeispiel macht das Problem sichtbar: Die Bodenrichtwerte eines Grundstücks in 
guter Lage (z.B. Rheinlandstraße, Schwabing/Freimann) wurden 2018 mit 4.700 Euro 
bewertet. Bei der Veröffentlichung in 2020 stand der 
Richtwert desselben Grundstücks bereits bei 5.700 Euro. Das entspricht einer Erhöhung von 
21,3 %. Nun ist verständlich, dass bei einem Grundstückswert von z.B. 1.000.000 Euro ein 
Mehrwert von 213.000 Euro auch zu einer empfindlich höheren Steuerlast führt. 
  
Es wird schwierig sein, einen einmal vorgenommenen Gesetzeslauf zu stoppen.  Aber diese 
Änderung zeigt, dass man keinen Blick auf die Auswirkungen in andere gesetzliche 
Regelungen vornimmt. Eine Ausnahmeregelung für die Anwendung der Bodenrichtwerte für 
das Bewertungsgesetz hätte gereicht. Diese Regelung wird weiter dazu beitragen, dass sich 
viele Immobilieneigentümer eine Nachfolge auf die nächste Generation nicht mehr leisten 
können und wieder vor allem Mehrfamilienhäuser in München, die sich seit Generationen in 
der Familie befinden, an Investoren veräußert werden. 
  

 

Agnes Fischl-Obermayer 

Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Fachanwältin für Erbrecht 
Geschäftsführerin der ACCONSIS 

(Bilder unter Namensnennung zur honorarfreien Verwendung) 

 

 
Weitere Informationen: Bodenrichtwerte: Die aktuelle Entwicklung in München 

 
 

https://www.acconsis.de/entwicklung-bodenrichtwerte-muenchen/


 

 

Rückfragen zu diesem Thema: 

 

Kontakt  

Verena Hoffmann  

Presse/ Kommunikation 

Schloßschmidstraße 5, 80639 München 

Telefon: +49 (89) 54714 – 436 

E-Mail: pr@acconsis.de 

 

Über ACCONSIS 
 

Weiter gedacht!  

Die ACCONSIS ist mehr als ein Beratungsunternehmen. Denn wir setzen den entscheidenden 
Punkt und denken immer einen Schritt weiter, um bedarfsgerechte Servicelösungen für unsere 
Mandaten zu entwickeln. 
 
Von München aus betreuen wir inhabergeführte Betriebe und Familienunternehmen im 
deutschen sowie internationalen Raum. Auch Freiberufler und Privatpersonen stehen im Fokus 
unserer individuellen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und Private 
Solutions.   
 
Unsere mehr als 120 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellen sicher, dass mit 
Kompetenz, Empathie und Werteorientierung der vielschichtigen Mandantschaft eine 
ausgezeichnete Unterstützung und Hilfe in allen vermögenspezifischen Fachbereichen 
gegeben wird.  

Alle Anteile sind im Besitz der Gesellschafter-Geschäftsführer: Die Führung entscheidet 
unabhängig über alle strategischen und operativen Fragen. 
 

 

Besonders freuen wir uns über unsere Auszeichnungen: 

 „TOP Steuerkanzlei 2017 - 2021“ (FOCUS) 
 „Beste Steuerberater 2017 - 2021" (Handelsblatt) 
 „Beste Wirtschaftsprüfer 2020/21" (Handelsblatt) 
 „Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer 2018/19 | 2020/21“ (manager magazin) 
 „Beste Steuerberater & Wirtschaftsprüfer 2020/21“ (brand eins) 
  DATEV Digitale Kanzlei 2019-2020 

 

Mehr: www.acconsis.de 
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